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Stellungnahme im Rahmen der Konsultation von Eckpunkten zur Vorbereitung 
einer Festlegung der Bundesnetzagentur auf Grundlage des §17 Abs. 2b EnWG   
 
Bezug nehmend auf die Eröffnung des Festlegungsverfahrens zur Bestimmung von Kriterien 
für die Errichtung von Offshore-Netzanbindungen, die Ermittlung der Realisierungs-
wahrscheinlichkeit der Errichtung von Offshore-Anlagen und die diskriminierungsfreie 
Vergabe von Anbindungskapazitäten an Offshore-Anlagen finden Sie nachfolgend unsere 
Anmerkungen zu dem von Ihnen veröffentlichen Eckpunktepapier vom 19. Dezember 2011.   
 
Ausgehend von den Erfahrungen aus unseren Pilotprojekten begrüßen wir ausdrücklich Ihre 
Feststellung in der Einleitung, dass die im Positionspapier bisher angesetzten 30 Monate zur 
Errichtung einer Netzanbindung ab Erteilung des Zuschlags nicht ausreichen. Vielmehr ist 
die erforderliche Zeit zur Realisierung einer Netzanbindung jeweils abhängig von den am 
Markt verfügbaren Ressourcen, der Lage und Größe des konkreten OWP-Projekts und 
vielen weiteren Faktoren, die für den ÜNB nicht beeinflussbar sind (Wetter, Baugrund etc.). 
Derzeit ist auch nicht absehbar, wie sich insbesondere die Situation am Markt zukünftig 
gestalten wird. Von einer grundlegenden Änderung der angespannten Lage können wir auf 
absehbare Zeit jedoch nicht ausgehen. 
 
Gerade auch vor diesem Hintergrund stimmen wir dem Eckpunktepapier insoweit zu, dass 
darin nunmehr keine konkrete Dauer oder Frist für die Realisierung einer Netzanbindung ab 
einem konkreten Zeitpunkt mehr genannt wird. Damit werden Fehlinterpretationen oder 
unterschiedliche Auslegungen dieses Punkts in der Zukunft vermieden.  
 
Dies vorausgeschickt möchten wir zu den konkreten Eckpunkten wie folgt Stellung nehmen: 
 
Zu I. Beginn mit der Einholung der für die Netzanbindung erforderlichen 

Genehmigung 
 

Nach dem Eckpunktepapier hat der ÜNB "spätestens" nach Kenntniserlangung der 
Erfüllung des Kriteriums 1 mit der Einholung der für die Netzanbindung erforderlichen 
Genehmigung zu beginnen. Durch eine solche Regelung entstünden hinsichtlich des 
regulatorischen Rahmens für die Planung und Genehmigung der Netzanbindung von 
OWPs aus Sicht von 50Hertz erhebliche Unsicherheiten, so dass wir eine 
Überarbeitung für dringend erforderlich halten. 
 
Aus unserer Sicht sollte der ÜNB in die Lage versetzt werden, das 
Genehmigungsverfahren für die Netzanbindung von Beginn an parallel zum 
Genehmigungsverfahren des OWPs voran treiben zu können. Andernfalls würde 
bereits aus der Genehmigungsphase des OWPs bzw. der dazu gehörigen 
Netzanbindung von vornherein ein zeitlicher Versatz zwischen den Projekten 
entstehen, der für den ÜNB in der Regel kaum mehr aufzuholen ist. 
 
In der Vergangenheit hat dieser zeitliche Versatz bereits dazu geführt, dass 
Netzanbindungen ausgeschrieben werden mussten, für die noch keine behördliche 
(Bau-/Betriebs-) Genehmigung vorlag. Diese Praxis birgt ganz erhebliche Risiken, da 
erst mit der Genehmigung wesentliche Grundlagen bzw. Anforderungen im Hinblick 
auf die Errichtung der Netzanbindung qualitativ und quantitativ definiert werden 
(Trassierung, anzuwendende Bauverfahren in einzelnen Abschnitten, 
Bauzeitenbeschränkungen etc.). Dementsprechend müssen die vor Erhalt der 
behördlichen  Genehmigung im Rahmen einer Ausschreibung am Markt angefragten 
Leistungen in wesentlichen Punkten unbestimmt bleiben. Dies führt in aller Regel zu 
schwer kalkulierbaren technischen, terminlichen und wirtschaftlichen Risiken, die sich 
im Falle einer Realisierung nachteilig auf die Effizienz der Netzanbindung auswirken 



   

 2 

können. Die dann entstehenden Mehrkosten würden im Ergebnis wiederum zu einer 
entsprechenden Erhöhung der Netzentgelte führen und sind daher aus Sicht von 
50Hertz im Interesse der Netznutzer so weit wie möglich zu vermeiden. 

 
Für die Ausschreibung der Netzanbindung eines OWPs ist es nach Auffassung von 
50Hertz daher von grundlegender Bedeutung, dass die entsprechenden behördlichen 
Genehmigungen (für die Netzanbindung) vollständig vorliegen. Um dies zu 
ermöglichen, sollte der ÜNB zukünftig durch entsprechende regulatorische 
Rahmenbedingungen in die Lage versetzt werden, die Planung und Genehmigung für 
die Netzanbindung von Anfang an synchron zur Planung und Genehmigung des 
OWPs voran treiben zu können. Der positiven Wirkung einer entsprechenden 
Festlegung der Bundesnetzagentur gegenüber stehen würde das unvermeidbare 
Risiko von Stranded Costs infolge der Planung und Genehmigung von 
Netzanbindungen, deren OWPs nicht realisiert werden. Angesichts der bisherigen 
Größenordnung der für die Planung und Genehmigung von Netzanbindungen  
entstehenden Kosten steht dieses Risiko aus Sicht von 50Hertz aber in einem 
angemessenen Verhältnis zu den im Interesse der Allgemeinheit liegenden Zielen: 1. 
Synchronisierung der Projekte OWP/ Netzanbindung als Beitrag zur Ermöglichung 
der rechtzeitigen Netzanbindung und 2. Vorliegen der Genehmigung bei Beginn der 
EU-Ausschreibung zur Vermeidung von Risiken, die bei Beauftragung unbestimmter 
Leistungen entstünden. Daher kann dieses Risiko nicht vom zuständigen ÜNB 
getragen werden. Wir gehen deshalb davon aus, dass die evtl. entstehenden Kosten 
- auch als Beitrag zum Gelingen der Energiewende - sozialisiert werden, indem sie im 
Rahmen von Investitionsbudgets anerkennungsfähig und im Falle von Stranded 
Investments wälzbar sind. 

 
Schließlich sprechen aus unserer Sicht nunmehr auch konkrete 
genehmigungsrechtliche Gründe dafür, die regulatorischen Rahmenbedingungen so 
anzupassen, dass die Genehmigungsverfahren für OWP und Netzanbindung bereits 
vor der Erfüllung des Kriteriums i.S.d. Ziffer III.1 synchron ablaufen können. Denn mit 
der Verkündung der Novelle der Seeanlagenverordnung im Bundesgesetzblatt sind 
nunmehr auch in der AWZ für die Genehmigung von OWPs und Netzanbindungen 
Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Aufgrund der Notwendigkeit der 
Netzanbindung für den Betrieb eines OWPs wird die zuständige 
Genehmigungsbehörde bei der Abwägung der wesentlichen Belange im Rahmen der 
Planfeststellung des OWP aus unserer Sicht wohl auch den Planungs- und 
Genehmigungsstand der Netzanbindung berücksichtigen. Wenn sich letztere noch 
nicht im Genehmigungsverfahren befindet bzw. einen verfestigten Planungsstand 
erreicht hat, könnte dies nachteilige Rückwirkungen auf die Planfeststellung des 
OWP haben.  

 

Vorschlag 50Hertz: 
Vor dem Hintergrund der vorstehenden Erläuterungen schlagen wir eine Änderung 
des 1. Eckpunkts, Satz 1, wie folgt vor: 

 
„Der ÜNB kann ab Eingang eines hinreichend bestimmten Antrags auf 
Netzanbindung durch einen OWP-Projektträger mit der Planung und dem Einholen 
der erforderlichen Genehmigungen für die Netzanbindung beginnen. Soweit der ÜNB 
bereits ab Eingang eines hinreichend bestimmten Antrags auf Netzanbindung durch 
einen OWP-Projektträger Aufwendungen im Hinblick auf die Planung und 
Genehmigung der entsprechenden Netzanbindung tätigt, sind diese Kosten im 
Rahmen des Investitionsbudgets anerkennungsfähig und wälzbar, auch wenn der 
OWP nicht realisiert wird und der Sinn und Zweck der Planung bzw. Genehmigung 
der Netzanbindung damit nachträglich wegfällt (Stranded Investment).“ 
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Zu begrüßen ist schließlich noch die in Ziffer 1 vorgesehene frühzeitige Abstimmung 
hinsichtlich eines Meilensteinplans mit den Genehmigungsbehörden. In der heutigen 
Praxis scheitert eine Abstimmung beispielsweise im Hinblick auf die Klärung des 
Antragsumfangs bzw. der Antragsunterlagen häufig bereits an der unzureichenden 
Ausstattung der Behörden mit Personal. Insofern kann ein gemeinsam mit den 
Genehmigungsbehörden abgestimmter Meilensteinplan zu Beginn des Verfahrens 
einen positiven Beitrag dazu bewirken, dass für die Durchführung des Verfahrens 
ausreichende personelle Ressourcen eingeplant werden. Dies könnte im Ergebnis 
dazu beitragen, dass die Genehmigungsverfahren bei den Behörden beschleunigt 
durchgeführt werden können. 

 
 
Zu II. Offshore-Netzplan 
 

Das Aufstellen des in Ziffer II. in Bezug genommenen Offshore-Netzplans wird von 
50Hertz ausdrücklich unterstützt. Gleichwohl sollte aus unserer Sicht bereits heute 
auf eine grundlegende Erweiterung des Rechtscharakters des Offshore-Netzplans hin 
gearbeitet werden. So wäre es zur Entwicklung eines langfristig und vorausschauend 
geplanten, technisch und wirtschaftlich effizienten Offshore-Netzes zielführend, wenn 
der Offshore-Netzausbaubedarf zukünftig durch einen Offshore-
Netzausbaubedarfsplan rechtsverbindlich festgestellt wird. Durch einen solchen 
Systemwechsel, der freilich nur im Wege einer Gesetzesänderung erfolgen könnte, 
wäre aus Sicht von 50Hertz sowohl für ÜNB als auch OWP-Projektträger eine 
erheblich größere Planungs-, Investitions- und Rechtssicherheit zu erzielen. 

 
Einstweilen könnte bis zu einer entsprechenden Gesetzesänderung dieses Ziel aus 
unserer Sicht auch bereits innerhalb des aktuellen Systems erreicht werden, indem 
die Bundesnetzagentur im Rahmen ihrer Festlegung auf Grundlage des §17 Abs.2b 
EnWG regelt, dass die mit ihrem Einvernehmen im Offshore-Netzplan gem. §17 
Abs.2a S. 3, 4 EnWG aufgeführten Netzanbindungen unabhängig von der Erfüllung 
der Kriterien zur Beurteilung der Realisierungswahrscheinlichkeit (Ziffer III. des 
Eckpunktepapiers) durch den zuständigen ÜNB errichtet werden können. 

 
Vorschlag 50Hertz: 
50Hertz wird sich an dem Prozess zur Erarbeitung des Offshore-Netzplans intensiv 
beteiligen. Darüber hinaus schlagen wir vor, dass alle Beteiligten die 
Voraussetzungen für eine grundlegende Erweiterung des Rechtscharakters des Plans 
zu einem Offshore-Netzausbaubedarfsplan prüfen und ausgehend von den 
Ergebnissen ein Konzept zur Umsetzung erarbeiten. 

 
Im Hinblick auf den Zeitraum bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden 
Gesetzesänderung schlagen wir vor, dass die Bundesnetzagentur in ihrer Festlegung 
auf Grundlage des §17 Abs. 2b EnWG unabhängig von der Erfüllung der Kriterien zur 
Beurteilung der Realisierungswahrscheinlichkeit die Errichtung von jenen 
Netzanbindungen ermöglicht, zu denen sie gegenüber dem BSH im Rahmen der 
Erarbeitung des Offshore-Netzplans ihr Einvernehmen erklärt hat (vgl. §17 Abs. 2a 
S.3 EnWG). 

 
 
Zu III. Kriterien zur Beurteilung der Realisierungswahrscheinlichkeit eines OWP 
 

Wir begrüßen die Zugrundelegung der aus dem Positionspapier bekannten Kriterien, 
da sie sich in der Praxis bewährt haben.  
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Zu IV. Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung 
 

Wir bezweifeln, dass die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung "über 
ausreichend vorhandene und nicht anderweitig ausgelastete Produktionskapazitäten" 
ein geeignetes Sicherungsinstrument darstellt, welches der Erfüllung des Kriteriums 4 
entspricht. Hierfür müsste die eidesstattliche Versicherung in dem Verfahren 
überhaupt entgegengenommen werden dürfen. Ist das nicht der Fall, wofür hier viel 
spricht, wäre eine falsche Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung schon nicht 
strafbar. Aber selbst wenn sie in diesem Zusammenhang strafbar wäre, ist höchst 
zweifelhaft, dass eine eidesstattliche Versicherung dieses Inhalts 
(„Produktionskapazität vorhanden“) im Nachhinein dadurch falsch werden kann, dass 
sich der Erklärende nicht daran hält (durch anderweitige Vergabe der 
Produktionskapazität). 

 
Vorschlag 50Hertz: 
Es sollte ein geeignetes, das Kriterium 4 ersetzendes Sicherungsmittel diskutiert 
werden. 

 
 
Zu V. Sicherheitsleistung 
 

Allgemeines: 
Wir nehmen zur Kenntnis, dass sich ein OWP-Projektträger durch die Bezahlung 
einer Sicherheitsleistung so stellen kann, als hätte er die Kriterien 3 und/oder 4 erfüllt. 

 
Wir verstehen dies so, dass sich ein OWP-Projektträger, der  

 
- die Kriterien 1 und 2 erfüllt hat, so stellen kann, als hätte er auch die Kriterien 3 und 

4 erfüllt, 
- die Kriterien 1-3 erfüllt hat, so stellen kann, als hätte er auch das Kriterium 4 erfüllt, 
- die Kriterien 1, 2 und 4 erfüllt hat, so stellen kann, als hätte er auch das Kriterium 3 

erfüllt. 
 

Den ersten und den letzten Fall halten wir allerdings für wenig realistisch, da die 
Baugrunduntersuchung (Kriterium 3) eine notwendige Bedingung für 
Investitionsentscheidungen sein dürfte. Daher wird ein OWP-Projektträger wohl kaum 
das Kriterium 4 (Finanzierung / Vorverträge) erfüllen, wenn er noch nicht weiß, ob der 
Baugrund für das geplante Vorhaben geeignet ist.  

 
Höhe der Sicherheitsleistung: 
Aus der Sicherheitsleistung muss eine hinreichende Sicherheit folgen, dass der 
OWP-Projektträger nicht von seinen ursprünglichen Planungen abweicht oder ganz 
vom Projekt absieht. Sie muss eine ausreichend „bindende“ Wirkung haben. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass die Sicherheitsleistung vornehmlich die Erfüllung des 
Kriteriums 4 ersetzt.  

 
Eine zu niedrige Sicherheitsleistung hätte zur Folge, dass sie auch bezüglich solcher 
OWPs geleistet werden könnte, deren Realisierung ungewiss ist. Das wiederum hätte 
zur Folge, dass die ÜNB schlagartig viel mehr Ausschreibungsverfahren beginnen 
oder gar Zuschläge erteilen müssten als es der Anzahl der tatsächlich zu 
realisierenden OWP entspricht. Einerseits entstände damit eine massive Belastung 
der ÜNB, andererseits - und das ist entscheidend - träfe diese Ausschreibungswelle 
auf einen knappen Markt für die Errichtung von Netzanbindungen, ohne dass die 
Erforderlichkeit gewährleistet ist. Dabei kann leicht die Situation eintreten, dass die 
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Anbieter auf die Anbindung eines OWP geboten haben, der nicht realisiert wird, 
währenddessen die Anbindung eines anderen OWP, dessen Realisierung erfolgt 
wäre, kein Angebot erhalten hat. Die Folge wären eher Verzögerungen als 
Beschleunigungen bei der Offshore-Entwicklung. 

 
Schließlich, und auch darauf sei hingewiesen, stellt die Bezahlung der 
Sicherheitsleistung nur eine zusätzliche Option und Erleichterung für OWPs dar, von 
welcher die Projektträger keinen Gebrauch machen müssen. Verfallene 
Sicherheitsleistungen sollen (auch teilweise) netzentgeltmindernd angesetzt werden. 
Dieses Vorgehen ist dann akzeptabel, wenn die Kosten des ÜNB im Falle von 
Stranded Investments, so verstehen wir das Eckpunktepapier, als dauerhaft nicht 
beeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 Nr. 6 ARegV wälzbar sind, da alle Kriterien 
(1-4) als erfüllt anzusehen sind. Hierzu bitten wir um eine Klarstellung. 

 
Bei der Bestimmung der angemessenen Höhe der Sicherheitsleistung sollte zudem 
berücksichtigt werden, dass der OWP-Projektträger durch die Leistung der Sicherheit 
die Vergabe der Netzanbindung durch den ÜNB und damit die Entstehung hoher 
Kosten auslöst. Nur von dem weiteren Verhalten des OWP-Projektträgers 
(Realisierung des OWP) aber hängt ab, ob diese Kosten zu Stranded Costs werden 
oder nicht. Aus Sicht von 50Hertz erscheint es unbillig, insbesondere die Netznutzer 
mit den gegebenenfalls entstehenden Stranded Costs zu belasten. Stattdessen sollte 
der OWP-Projektträger die entstehenden Kosten zumindest hälftig tragen müssen. 
Angesichts der bei Bestellauslösung einer Netzanbindung regelmäßig entstehenden 
Kosten schlagen wir deshalb vor, die Höhe der Sicherheitsleistung wie folgt zu 
bestimmen: Leistung des OWP 1-200 MW � 100 Mio. €, Leistung des OWP 201-400 
MW � 200 Mio. €, Leistung des OWP 401-600 MW � 300 Mio. € usw. Damit ist 
gewährleistet, dass im Interesse der Netznutzer die Höhe der Sicherheitsleistung in 
einem angemessenen Verhältnis zur Höhe der drohenden Stranded Costs steht. Da 
die Kosten der Netzanbindung bzw. die Höhe der potenziellen Stranded Costs nicht 
proportional zur Leistung des OWP steigen, sondern im Wesentlichen in 200 MW-
Stufen, muss auch die Sicherheitsleistung dementsprechend nicht linear, sondern in 
Stufen steigen. 

 
Vorschlag 50Hertz: 
Soweit an der Einführung der optionalen Sicherheitsleistung durch den OWP-
Projektträger festgehalten wird, sollte die Regelung unter Berücksichtigung der 
vorstehend erläuterten Aspekte grundlegend überarbeitet werden. Insbesondere 
muss die Bestimmung der angemessenen Sicherheitsleistung im Verhältnis zur Höhe 
der drohenden Stranded Costs stehen und daher stufenweise erfolgen (z.B.: Leistung 
des OWP 1-200 MW � 100 Mio. €, Leistung des OWP 201-400 MW � 200 Mio. €, 
Leistung des OWP 401-600 MW � 300 Mio. €, usw.).  

 
 
Zu VI. Folgen der Kriterienerfüllungen 
 

Wir begrüßen, dass das Eckpunktepapier nicht von einer 6-Monats-Frist zwischen 
Ausschreibung und Zuschlag ausgeht. Diese Frist war bzw. ist - insbesondere vor 
dem Hintergrund der Anforderungen des europäischen Vergaberechts - nicht zu 
halten. Zudem verlängern sich im sehr engen Markt der Kabelhersteller tendenziell 
die auf Seiten der Bieter erforderlichen Zeiträume, die zur Erarbeitung von Angeboten 
erforderlich sind 

 
Vor dem Hintergrund der oben (Seite 2) - in Bezug auf Ziffer I. - gegebenen 
Erläuterungen zur dringenden Erforderlichkeit der Genehmigung für die 
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Ausschreibung und Vergabe von Leistungen führt der in Ziffer VI. 1. und 2. 
vorgesehene Automatismus („Erfüllt eine Offshore-Anlage (…) die 
Anbindungskriterien (…), hat der ÜNB (…) folgende Handlungen vorzunehmen:“) aus 
unserer Sicht zu erheblichen, schwer kalkulierbaren technischen, terminlichen und 
wirtschaftlichen Risiken. Daher halten wir es für dringend erforderlich, dass vor 
Ausschreibung und Vergabe der Leistungen (Ziffern VI. 1. c und 2. c. der Eckpunkte) 
für eine Netzanbindung auch die entsprechenden Genehmigungen vorliegen müssen. 
Die zur Beurteilung der Realisierungswahrscheinlichkeit eines OWP entwickelten 
Kriterien i.S.v. Ziffer III. sind insofern aus Sicht von 50Hertz zwar notwendig, aber 
nicht ausreichend, um eine Investitionsentscheidung in dieser Größenordnung treffen 
zu können und Risiken, die im Falle einer Realisierung wirtschaftlich von den 
Netznutzern getragen werden müssten (siehe oben, Seite 2), so weit wie möglich zu 
vermeiden. 

 
Darüber hinaus ist zur Bestimmung des für die Netzanbindung eines OWP 
erforderlichen (und auszuschreibenden) Leistungsumfangs bereits vor Beginn der 
EU-Ausschreibung auch eine Vereinbarung zwischen ÜNB und OWP-Projektträger in 
Bezug auf die wesentlichen Eckdaten der technischen Konzepte (z.B. Design der 
USP, Anzahl der Trafos auf Seite des OWP, Schnittstellen, Eigentumsgrenzen etc.) 
und Terminpläne (z.B. Bau und Ausrüstung der USP in Werft, Verholen der USP auf 
See etc.) zumindest in Form eines Letter of Intent unabdingbar. Erst durch eine 
solche einvernehmliche Regelung wird für beide Seiten ein konkreter und 
verbindlicher Planungsstand geschaffen, auf dessen Grundlage beide Seiten 
effiziente Investitionen tätigen können.  

 
Vorschlag 50Hertz: 
Die in Ziffer VI. definierten Voraussetzungen für die Ausschreibung und Vergabe von 
Leistungen zur Errichtung einer OWP-Netzanbindung müssen dergestalt erweitert 
werden, dass eine Ausschreibung bzw. Vergabe nur dann erfolgen kann, wenn die 
erforderlichen Genehmigungen vorliegen und zwischen OWP-Projektträger und ÜNB 
ein Letter of Intent zur Regelung der wesentlichen technischen und terminlichen 
Rahmenbedingungen für die Errichtung der Netzanbindung vereinbart wurde. 

 
 
Zu VII. Vergabe von Überkapazitäten 
 

Wir haben keine Einwände gegen die Zugrundelegung der aus dem Annex 
bekannten Regelungen von Überkapazitäten. 

 
 
Zu VIII. Verlängerung des Ausschreibungsverfahrens 
 

Die Möglichkeit einer Verlängerung des Ausschreibungsverfahrens für eine 
Netzanbindung mit der möglichen Folge einer Verschiebung des vorgesehenen 
Zuschlagstermins und der daraus resultierenden Verschiebung des geltenden 
Stichtags für die Offshore-Anlage begrüßen wir sehr. Wie bereits zu Punkt VI. 
angemerkt, kommt es in der Praxis wegen der engen Anbietermärkte regelmäßig zu 
einer Verlängerung der Zeiträume zur Einholung verwertbarer Angebote.  
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Zu IX. Erstellung einer Terminübersicht durch ÜNB, Betriebsbereitschaft des OWP 
 

Die Bekanntgabe der Terminübersicht, die nach Vergabe der Netzanbindung die 
wesentlichen Meilensteine bzw. Beginn- und Fertigstellungstermine enthält, ist aus 
unserer Sicht eine sinnvolle Information gegenüber den relevanten OWP-
Projektträgern, Behörden und der Bundesnetzagentur. Allerdings ist aus Sicht von 
50Hertz in der Konsequenz bei Bedarf auch der Letter of Intent mit den relevanten 
OWP-Projektträgern auf Grundlage der Terminübersicht erstmalig (und fortan je nach 
Bedarf) anzupassen. 

 
Vorschlag 50Hertz: 
Wir schlagen eine Ergänzung in Ziffer IX. vor, so dass der vor Beginn der EU-
Ausschreibung zwischen ÜNB und OWP-Projektträger vereinbarte Letter of Intent auf 
Grundlage der Terminübersicht des ÜNB nach Vergabe der Netzanbindung erstmalig 
angepasst wird. 

 
 
zu X. Realisierungsplanung 
 

Die Verpflichtung des ÜNB und der OWP-Projektträger, sich über Inhalt, zeitliche 
Abfolge und Verantwortlichkeit auszutauschen und über Fortschritte und/ oder 
Änderungen des Projekts und des geplanten Realisierungsverlaufs unverzüglich 
wechselseitig zu unterrichten, ist aus unserer Sicht zwar notwendig, aber nicht 
ausreichend, um eine technisch, terminlich und wirtschaftlich effiziente Errichtung der 
Netzanbindung zu ermöglichen. Nachdem die Verpflichtung des ÜNB zur Information 
- insbesondere des OWP-Projektträgers – in Ziffer IX. richtigerweise bereits 
konkretisiert wurde, halten wir auch eine Konkretisierung der Informationspflicht des 
OWP-Projektträgers für dringend erforderlich, um Unsicherheiten, unterschiedliche 
Auslegungen und dadurch drohende Streitigkeiten und Ineffizienzen zu vermeiden. 
Daher sollten sowohl die anzugebenden Meilensteine im Rahmen der Planung, 
Errichtung und Inbetriebnahme des OWP (im Rahmen des Bauzeitenplans gem. 
Ziffer 2) als auch die Termine mit unmittelbarer Relevanz für den ÜNB im Hinblick auf 
die Bauausführung der Netzanbindung (z.B. Bereitstellung der USP des OWP in 
Werft zum Einbringen von Anlagen des ÜNB, Bereitstellung der USP des OWP auf 
See zum Kabeleinzug und zur Inbetriebnahme) in Form eines Mindeststandards 
definiert werden. Über die gegenseitige Informationspflicht hinaus halten wir zur 
Gewährleistung von Planungs- und Investitionssicherheit auf beiden Seiten aber eine 
verbindliche Vereinbarung über die zahlreichen technischen und terminlichen 
Schnittstellen, beiderseitigen Verantwortlichkeiten und sonstigen wechselseitig 
relevanten Themen in Form eines Letter of Intent (mit Realisierungsfahrplan und 
Bestimmung der technischen Schnittellen) für unerlässlich. Daher schlagen wir vor, 
den OWP-Projektträger und den ÜNB zur Vereinbarung eines solchen Letter of Intent 
zu verpflichten. Dieser muss in erster Fassung bereits vor Ausschreibung bzw. 
Vergabe der Netzanbindung durch den ÜNB vorliegen und wird dann – je nach 
Bedarf – fortlaufend angepasst. 

 
Vorschlag 50Hertz: 
Aus Sicht von 50Hertz sollten OWP-Projektträger und ÜNB dazu verpflichtet werden, 
einvernehmlich einen Letter of Intent (mit Realisierungsfahrplan und Bestimmung der 
technischen Schnittellen) zu vereinbaren (Vgl. Punkt IV und IX). Dieser soll in erster 
Fassung bereits vor Ausschreibung bzw. Vergabe der Netzanbindung durch den ÜNB 
vorliegen und wird bei Bedarf nach dem Zuschlag und auf Grundlage der vom ÜNB 
erstellten Terminübersicht erstmalig und danach fortlaufend angepasst.  
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Bisher in den Eckpunkten nicht berücksichtigter Regelungsbedarf 
 

Haftungsbegrenzung/ Wälzung von Schadensersatzzahlungen 
 

Eine unbegrenzte Haftung beim Anschluss von Offshore-Anlagen stellt für die ÜNB 
ein erhebliches finanzielles Risiko dar. Daher ist eine Regelung zur 
Haftungsbegrenzung von besonderer Dringlichkeit. In diesem Zusammenhang muss 
auch die Frage der Wälzung eventueller Schadensersatzzahlungen - zumindest 
soweit diese nicht auf grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlungen beruhen - 
geklärt werden. Schließlich ist auch das Problem der fehlenden Versicherbarkeit von 
Netzanbindungen (insbesondere in Bezug auf Unterbrechungen z.B. infolge von 
Kabelfehlern) bisher noch ungelöst. Auch insoweit wäre eine Regelung der 
Haftungsfrage von grundlegender Bedeutung.  

 
 
 

***** 


